
1532 [n . Januar 8 . ]
ABSCHIED1 DER [AM 8 . JANUAR 1532 BEGONNENEN] TAGSATZUNG[DER IX

ORTE - VIII ALTE ORTE PLUS FR - ] IN FRAUENFELD

s . EA IV 1 b , 1261 zu o [Dieser Vertrag von 1532 regelte verschiedene Rechts¬

fragen im Thurgau , die sich aus der Einführung der Reformation 1531 daselbst

ergaben . J

Der hier in AH 82/97 vorliegende Auszug führt bloss die Art . 2,
7 , 8 , 26 , 32 und 34 an . In den gedruckten EA sind diese Artikel
aber zum Teil knapp zusammengefasst , weshalb jene Artikel , die
hier in AH 82/97 ausführlicher gehalten sind , im Wortlaut wieder¬
gegeben werden:

"Uff den 2 . ten Artikhell , das all Prelaten , Closterleüth , Edell Leüth und Ge¬

richtsherren und ander so im Thurgöw wohnhafft und gesessen , niemand ausge¬

nommen , sieh , so vil an Jhnen sige , dem Wort Gottes vergleichen sollen : Er-

khennen wir disen Artickhell imkräftig und lassens desshalben bey dem Landts-

friden [ von 1531 ] bliben , sintenmal doch solcher Landtsfriden heitere Leüteirung

gibt 3 wie sich ein ieder dess Glaubens halb halten solle . "

"Uff den 32 . ten Artickhell , von wegen das die Collatores und Lehenherren die

Predicanten erben , das die 4 Ort [ZE, BE, GL, SO, welche 1526 mit den Gerichts-
2

herren im Thurgau einen Vertrag geschlossen hatten ] die Predicanten solcher

beschwerd entladen , und ihren Ehrlichen Rinderen und nechsten natürlichen Er¬

ben ihr verlassen Guet und Erbschafft frey nachgelassen haben : Erkhennen wir

das die nachlassung unkräftig und absein , und die Lehenherren in dem Fall , bey



Jhrer Gerechtigkeit , wie ton altem hero , beliben sollten . "

1 ) Der vorliegende Abschied dürfte dem Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben
1632 im Zusammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau
und Rheintal als Dokumentation gedient haben , s . AH 78/69A.

2 ) s . EA IV 1 a , 994 1

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/69A
AH 82 , 304 - 305 - Blatt 305 r  leer
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